
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 27
der Stadt Ribnitz-Damgarten,
- Wohngebiet Neu-Hirschburg -

l. Allgemeine Erläuterungen

Die ehemalige selbständige Gemeinde Klockenhagen ist
ein Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten.
Klockenhagen hat ca. 1000 Einwohner.
Der gelegentlich als Neu-Hirschburg bezeichnete Teil
des Ortes Hirschburg liegt ca. 2 km vom Zentrum
der Gemeinde entfernt.
Der Ortsteil Klockenhagen übernimmt durch die
Eingemeindung ergänzende Funktionen für die Stadt
Ribnitz-Damgarten.
Der Name Neu-Hirschburg wurde bei der Planung
aufgegriffen.

2. Das Baugebiet

- Stadt Ribnitz-Damgarten
- Gemarkung Hirschburg
- Flur l, Flurstücke 20, 21/2, 21/4, 21/6, 21/7, 21/9,

21/10, Teil von 21/11, 22, Teil
von 28

- Flur 2, Flurstücke l, 2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9,
2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/18,
2/19, 2/20, 2/21, 2/22

3. Lage des Planungsgebietes

- Das Planungsgebiet wird eingegrenzt:

im Norden durch die Grundstücksgrenzen der nördl.
Seite der Straße "Am Waldessaum"

im Westen durch die örtliche Grenze des
Bungalowgrundstückes und die örtliche Grenze des
Weges nach Gelbensande

im Süden durch die Waldgrenze und die
Straßenbegrenzung der Wirtschaftsstraße

- im Osten durch landwirtschaftlich genutzte Flächen
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4. Planungsziele

Zur Abdeckung des ansteigenden Wohnungsbedarfes
beabsichtigt die Stadt Ribnitz-Damgarten das
Baurecht für die Errichtung von 25 Eigenheimen
und die dazugehörigen stadt-und verkehrstech-

nischen Erschließung herzustellen.

Das soll in Übereinstimmung mit einer ordnungs-

gemäßen städtebaulichen Entwicklung geschehen.
Dazu wurde am 29.03.95 der Aufstellungsbeschluß
für den B-Plan Nr. 27 gefaßt.

5. Planungsgrundsätze
~i

r:-;F - Die zu beplanende Fläche ist Bestandteil des
Entwurfes des Flächennutzungsplanes der ehe-
maligen Gemeinde Klockenhagen.
Sie ist als Wohnbauland ausgewiesen.

- Alle Baufelder sollen nach § 2 BauNVO zum
Kleinsiedlungsgebiet entwickelt werden.
Damit soll den sehr differenzierten Grundstücks-
großen und erweiterten Nutzungsmöglichkeiten
eines Kleinsiedlungsgebietes Rechnung getragen
werden.
Das Baufeld F wird als "Allgemeines Wohngebiet"
festgesetzt (§ 4 Abs. l BauNVO). Das geschieht
deshalb, weil nur so ausnahmsweise Betriebe des

Beherbergungsgewerbes zulässig sind (§ 4 Abs. 3
Pkt l BauNVO).

Land-und forstwirtschaftlich genutzte Flächen
werden nicht in Anspruch genommen.

.A' ^ Zur Zeit sind die ausgewiesenen Flächen Brach-

land. Es bietet sich als Bauland an. Die Boden-

wertzahl liegt unter 20 .

- Wesentliche negative Auswirkungen auf die bauliche
Umwelt des Ortsteiles Neuhirschburg sind durch
die geplanten Baumaßnahmen zur Zeit nicht erkenn-
bar.

Zur Beurteilung des Schallschutzes wurde ein
Schallschutzgutachten in Auftrag gegeben.(s. Anlage)

- Die städtebauliche Zielstellung bei der Reali-
sierung dieses B-Planes wird durch Festsetzungen
sowohl im Teil A als auch Teil B gesichert.

- Die Belange des Umwelt-und Landschaftsschutzes
und der Landschaftpflege werden bei der Planung
berücksichtigt.
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Es handelt sich im Einzelnen um den Erhalt von

Einzelbäumen und Baumgruppen, den Schutz der ehemaligen

Sandgrube als Biotop, den Erhalt des Gehölzstreifens
des Sandweges und die Neupflanzung von Bäumen auf öffent-

lichen und privaten Grundstücksparzellen.

Das Schützen großer Brachflächen wird in Übereinstimmung
mit der Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung des
Kreises Nordvorpommern der weite Charakter der Landschaft
gesichert und eine Bebauung in diesem Bereich nicht
zugelassen.

- Die vorgesehene Einzelhausbebauung entspricht dem
', Wohnbedürfnis und dem Bedürfnis breiter Bevölke-

rungsschichten nach Bildung von Eigentum.

- Die Träger öffentlicher Belange haben ihre generelle
Zustimmung erklärt.

6. Topographie des B-Plangebietes

- Die Fläche des B-Plangebietes ist relativ eben
und fällt nach Süden leicht ab.
Die Straße "Am Waldessaum" wird südlich durch
einen Graben begleitet. Der mittlere Teil der
Dorfstraße hat an beiden Seiten einen Graben.

- Eine stillgelegte Sandgrube ist Teil von Ausgleichs-
maßnahmen im Sinne des Umweltschutzes.

7. Eigentumsverhältnisse

^ Die Furstücke 21/2, 21/4. 21/6, 21/7, 21/9, 21/10,
Teile von 21/11 und 28 der Flur l und die Flur-
stücke 2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 2/9, 2/13,. 2/14, 2/15,
2/16, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2-/22 d. Flur 2 d. Gemark,
Hirschburg sind Privateigentum.
Die FLurstücke 20 und 22 der genannten Flur sind
kcmmunales Eigentum, gleichfalls das Flurstück l
der Flur 2 .

8. Maßnahmen für die Ordnung des Grund und Bodens

Da innerhalb des Planungsgebietes unterschiedliche
Eigentumsformen vorzufinden sind, müssen boden-
ordnende Maßnahmen durchgeführt werden.
(Baugesetzbuch §45 - § 84)

-4-



-4-

9. Sfcädtebauliche Entwicklung

9.1 Vorhandene Situation

Die vorhandene städteüäuliche Situation, ist
durch die nördlich der Dcrfstraße "Am Waldes-
säum" und östlich äes Sandeweges vorhandene,
weg'aecleitende Bebauung gekennzeichnet.
Sie ist landschaftsty-oisch offen und teilweise
weiträumig.
Im Rahmen von Lückenbebauuncen wurden bereits
Verdichtungen der Bebauung vorgenommen.
Dieser Prozeß wird sich in naher Zukunft wei-
ter fortführen.
Am Nordrand des B-Plangebietes befindet sich
ein Altbauernhof.
Ein Waldgebiet und ein Gehölzstreifen geben
der zu bebauenden Fläche räumlich-ogtischen Aä-
Schluß.

9.2 Städtebauliche Zielstellung

Die landschaftstypische, relativ weiträumice
Randüebauung soll in der dem ländlichen Raum
charakteristischen Lacksrheit fortgeführt
werden. Dorfprägende Elemente in Form von
Einzelhäusern mit entsprechenden
Proportionen sollen -die Typik und die Unver-
wechselbarkeit als Gesamtgebiet sichern.
Dabei wird vor Allem auf das harmonische Mit'
einander von "Alt" und "Neu" besonderen Wert

gelegt. Satteldächer mit Ziegeldeckung, mit
Krüppelwalm und der landschaftstypischen
Dachneigung von 49a-51<> sollen diese A'osicht
entscheidend unterstützen.
Die relativ großzügigen Grundstücke mit den
niedrig festgesetzten Grundflächenzahlen tra-
gen einer aufgelockerten weiträumigen Eeöau-
ung Rechnung. So bleibt die natürliche Lage
weitastcehend erhalten. In allen Eaufaldern
werden strenge Baufluchten vermieden.

10. Art und MaS der baulichen Nutzung

10.1 Gr-jndilächenzahl

Ents^rachend den PLsnuncser-fordernissen wer-

den die Grundfiäc.ier.^shlen bei der. einzelne."

Bäufeldern zes'cgaset^t.

Diäsa kennen scwc'nl der Pisn^eichr.ung -Tdil A
als such dam Tax": -Teil a er.cncmmen werden.
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10.2 Hohe der baulichen Anlaces

Eis IT. dsr ? 1^'.^ a ic hr-. •-L-'.C f5s":r=3a----=~. ?'• -s-'-^'-s.-'

i;i c=7. ei^^s-^e.i E^ufäldsrr- u~.":5^1l2csr. dsn s~:äd~5-
••^-*".SW ^-^'^ ~ ^ '"' " 'S^^- -M' '^^ Si^ t<m^- -^•——^^•^^ ^.-, -s-=>-2.-» IT-O^

•c^; ^'^** ^..s ^ ^«.»A ..^i-- L.«-.^* ^l.-a'— ^^'^•.^-."•l ^•s 5 "s^ U^,C,

fcenieher. sich a'-f ci= C'cerksr.te das jeweils nächs-:-
liecsndär. Gehwscss

10.3 Vollgeschossa

Die Anzahl der Vallcaschcsse wird ma:<i.Tial auf
II fastcesatzt..
Däüei ist das 2. Geschcss als ausge'cautes Dach-
geschass zu verstehen.

11. Natur-und Landschaftspflese

. Varha'oen, in der Art dieses E-Planes stsllen
einen Eingriff in dis Natur dar.

. Um d. Beeinträchtigung d. Naturhaushaltes so gering wie
möglich zu halten, wird d. ehern. Sandgrube als Ausgleich
als geschütztes Biotop nach § 2 d. l. Gesetzes zum Natur-

schütz im Land M/V und d. große Brachlandfläche als natur-
belassene Grünflache in der Planzeichnung festgesetzt.
Die naturbelassene Grünflache ist jeweils einmal im Jahr
im Juli/August zu mähen.

. Zusätzlich werden durch Festsetzuncen im Teil A
und Teil B des B-Planes sowohl der Gehälzstraifen
entlang der Plan'straße B in seiner jetzigen Art
und Weise und die vorhandenen Einzel'oäume und Baum-
gruppen weitestcahend erhalten.

Innerhalb öffentlicher Straßenräume und in be-
stimmten Bereichen künftiger privater Grundstücks-
par^ellen werden Flächen als Grünflächen mit Eaum-
und Strauchpflanzungen festgesetzt.

12. Verkehrs fuhrung

Alle öffentlichen Verkehrsflächen werden als
verkehrs'oeruhigter Bereich fsstgesetzt, entsprechend
vor Ort beschildert und mit fcesondsrsn verkshrs'oe-
ruhigenden baulichen Maßnahmen versehen.

12.1 ErschlieSungsstraßen

Die PianstraSsn A bis E dienen der verkshrstschnischs
ErschlieSung mit unterschiedlicher Wertigxäit.
Sie wurden nach Emcfshluncen van ErschliääungsstraSe:
der Forschungscese-lschaft für ScraSan-und Veriohrs-
wesan ausgelsc-c

Zusätzlich werden örtliche Gegebenheiten berück-
sichtigt.

- ö -
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Berührungen zu Straßen, die der Kcmpentanz des

StraSenäauamres Strälsur.d unterstehen, entstehen
bei der Anöindunc der Dorfstrsße "Am Waldes säum"
an die Landesstraße Nr.22- Graal-Müritz-Ribnitz-

Damgarten.

Die Planstraße D wird zur Privatstraße erklärt und ent-
sprechend festgesetzt.

12.2 Grundstückszufahrten

. Alle Grundstücke können über eigene Zufahrten
erreicht werden.

. Bereiche, in denen sich Zufahrten zur Erhaltung
der Verkehrssicherheit und zur Erhaltung von
Gehölz-und Grünstreifen verbieten, sind in der
Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet.

. Vorgeschriebene Einfahrten werden durch Plan-
zeichen festgesetzt.

12.3 Ruhender Verkehr

. PKW-Stellplätze

Je Grundstück sind jeweils die notwendigen Stell-
platze auf den Grundstücksparzellen vorgesehen.
Das geschieht in Form von an zwei Seiten offenen
Carports aus Holz.

In dieses Bauwerk kann ein Abstellraum in einer
Größe von 2 m x 3 m integriert werden.

. Parkplätze

Innerhalb des B-Plangebietes werden im öffent-
lichen Raum der verkehrsberuhigten Zonen 8 Park-
platze angeordnet. Diese Parkplätze werden lagemäßig
entsprechend den örtlichen Notwendigkeiten angeordnet,

Weitere öffentliche Parkplätze sind auf Grund
der besonderen örtlichen Verhältnisse nicht
erforderlich.
Durch die sehr großen Grundstücka bedingt, kann
der ruhende Verkahr auf den Grundstückan selbst
untergebracht werden.

- /-
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. Der Geh-und Radweg wird im Betonpflaster in

kleineren Formaten ausgeführt.

. Planstraße D und E

Die genannten Planstraßen werden mit quadratischen

Betonpflaster belegt.

. Planstraße B

Die Planstraße B erhält einen Belag aus Bitumen.

. Planstraße C

Der Bitumenbelag bleibt weitestgehend erhalten.

12.4 Parkplätze
i;/, ;

Die Parkplätze werden als sandgeschlämmte Schotter-
decke hergestellt.

13. Größe des Planungsgebiet

13.1 Straßenraum = ca. 1,13 ha

13.2 Grünflächen = ca. 4,02 ha

13.3 Baulandflächen = ca. 5,25 ha

13.4 Größen gesamt = ca.10,40 ha

14. Stadttechnische Versorgung

14.l Energieversorgung

Mit ihren Schreiben vom 10.03.93 und 09.02.93 hat
die HEVAG Rostock die Versorgungszusage gegeben.
Die Netzgestaltung kann nach dieser Aussage erst
nach Bestätigung des B-Planes erfolgen.

14.2 Fernmeldetechnische Versorgung

Innerhalb der öffentlichen Erschließungsstraßen des
Planungsgebietes werden die Kabel zur fernmelde-
technischen Versorgung des B-Planungsgebietes verlegt.
Das geschieht in Übereinstimmung mit der Deutschen
Bundespost-TELEKOM-Rostock-und nach deren Konzeption.

Ein Fernmeldekabel ausreichender Dimension befindet sich
in der Planstraße A .
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14.3 Gäsversorgunc

I.-.nerhalb der vcr'r-ä-.denen DcrfstraSe (St:ra3e

"A.-n Waldesssum" ) - Plar.sträSe A - befindet sich

bereits eine Gssvsrscrguncsleitunc.

Mit ihr ist die G^undlace für dis Gasversarc-j.nc
des Gesamten Wchncebistes vcrhanden.
Alle weiterhin erforderlichen, Gasleituncen werde:
im öffentlichen StraSenraum verlect.

14.4 Trinkwasserversorgung

In der Planstra3e A (DorfstraSe und Scujrplattsn-
weg ) und in der Planstrafle B (Sandweg) befinden
sich ausreichend groS dimensionierta Trinkwasser-
versorgungsleitungen. Sie kann über zusätzlich
zu verlegende Leitungen in den ErschlieSungsstraSen
in Form von "Ringschlüssen" die Versorgung ü'cer-

nehmen.

14.5 Lcschwasserversorgunc

Dia Löschwasservsrsorcunc k-sr.n ü'cer das untsr 14.4

cer.annte Leizuncsr.etz sichergsstsllt werden.

Entsarechenda Lcschvassersntnär-mastsllan werc.er.
in den vcrceschrieäene.i Entfernungen und Vcr-

schritten installiert .

15. Stad-ttechnische Entsorgung

15.1 Abwasserbesaitiguag

Innerhalb der PlanstraSe A ("Am Waldassaum") fce-
findet sich eine A'owasserfreigefällsleitung.
Sie ist so dimensionisrt, daß das zu erwarter-de
Abwasserleitungsnetz in freiem Gefalle der-: ancs-
schlössen werden kann.

15.2 Regenentwässerung

Das Regenwasser wird jeweils auf den Grundstücken in
unterirdischen Auffangbehälter entsprechender Größe zwecks
Wiederverwendung aufgefangen.
Die Größe der Behälter wird bei der objektkonkreten
Planung nachgewiesen.
Das Regenwasser der Erschließungsstraßen wird in Mulden
geleitet und dort versickert.
Diese Mulden werden entlang der Straßen angeordnet.

-9-
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15.3 Abfallentsorgung

Der anfallende Scerr-und Hausmüil wird en-rscrechs.-.d

äer Acfs-Lle.n^3orgunc:s3atz.:.-c des Kreises Ncrdvcr-

pcmne^n en^scrg":.

Erfordsrliche Scellplätzs für Sammel'cehä.Lter
s-.ic im i^-an ausgew^esen.

16. Kostenschätzung (netto)

16.1 Erschließungsstraßen

. ca. 5800 m2 Bodenabtrag
5800 m2 x 8,00 DM/m2 = 46400,00 DM

. ca. 230 m Straßengraben
(Mulde) herstellen ind.
aller Arbeiten
280 m x 15.00 DM/m = 4200,00 DM

ca. 2680 m23etonpflaster/Bitumen
einschl. der Erdarbeiten,
StrsSen'ocrde usw.

2630 m2 x 120,00 DM./m2 = 321600,00 DM

ca 1150 m2 Gehwege einschl.
Erdarbeitan, Rasenkantensteine
herstellen
1150 m2 x 95,00 DM/m2 = 109250,00 DM

ca. 1600 m2 Grünstreifan
des öffentlichen Straßenraumes
(Aussaat)
1600 m2 x 5,00 DM/m2 = 8000.00 CM.

35 Stück Bäume mit Stammumfsng
16 cm Lm öffentlichen Straßen-
räum anpflanzen
35 Stück x 650,00 DM./Stck. = 22750,00 DM

ca. 40 m2 Parkplätze als sandge-

schlämmte Schotterdecke herstellen
40 m2 x 50,00 DM/m2 = 2000,00 DM

Erschließungsstraßen gesamt = 514200,00 DM

-10-
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16.2 Abwasserentsorgung

.ca. 590 m Freispiegelleitung NW 200
verlegen einschl. Erdarbeiten

ca. 590 m x 80,00 DM/m

. ca. 25 Stück Hauswasseranschlüsse

herstellen einschl. der Schächte

25 x 2000,00 DM/Stck.

= 47200,00 DM

= 50000,00 DM

Abwasserleitung gesamt
gerundet

= 97200,00 DM
97200,00 DM

16.3 Wasserversorgung

. ca. 350 m Trinkwasserleitung NW 80
einschl. Erdarbeitan
350 m x50,00 DM/m

. 4 Stück Eydranten zur Lcschwasser-

versorcuna liefern und mcntiaren

4 Stück x 3200 DM/Stück

17500,00 DM

12800,00 DM

Wassarversorgung gesamt
gerundet

30300,00 DM
= 30300,00 CM

16.4 Versorgung mit Gas

. ca. 600 m Erdgasleitung einschl.
Erdarüeitan und Hausaaschlüsse
verlegen
600 x 120,00 DM/m2 72000,00 DM

Versorgung mit Erdgas gesamt
gerundet

= 72000,00 DM
= 72000,00 CM

16.5 Eltversorgung

Da der vsrsarguncsverpSlichtats Betrieb HZVAG Rostock
zur Zait: z-j ksinen ne^ztechr.ischen Aussacan bersi':
ist, blei'oc nur die K^stenschätzung nach Er^a^rungs-
werts andärsr Ge'oists.

Sauschalar.nahme = ca. 120000,00 C;-i

Eltve.rsorguns sesamt
gerundet

= ca. 120000,00 CM
s. ca. 120000,00 CM
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